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An das 
Bundeskanzleramt  

per E-Mail: iii1@bka.gv.at sowie  
                    manuel.treitinger@bka.gv.at 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz nimmt mit Bezug auf 
das Schreiben vom 2. November 2015, GZ BKA-920.196/0006-III/1/2015, zum Entwurf einer 
2. Dienstrechts-Novelle 2015 wie folgt Stellung: 

Zu Art. 2 Z 15 (§§ 169d Abs. 7 GehG): 

§ 169d Abs. 7 Z 2 GehG bestimmt, dass ein (bereits mit Ablauf des 11. Februar 2015 erfülltes) 
Erfordernis des Erreichens einer bestimmten Gehaltsstufe einschließlich einer allfällig erfor-
derlichen Verweildauer in der Gehaltsstufe oder eines entsprechenden Besoldungsdienstal-
ters gemäß den ab 12. Februar 2015 geltenden Bestimmungen auch ab dem Ablauf des 
Überleitungsmonats jedenfalls weiterhin erfüllt ist. 

Für die Berechnung der Auslandsreisegebühren, die gemäß § 25c der Reisegebührenvor-
schrift weiterhin auf die Gebührenstufen gemäß § 3 Abs. 1 der in der bis zum Dezember 
2010 geltenden Fassung abstellt, bedeutet dies, dass die bereits zum Zeitpunkt 11. Februar 
2015 erreichte Einstufung in eine Reisegebührenstufe ab 1. März 2015 gewahrt bleibt. Die 

GZ: BMASK-12201/0013-I/A/4/2015 Wien, 09.11.2015 

  

Betreff: Bundesgesetz, mit dem das Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979, das Gehaltsgesetz 1956, 
das Vertragsbedienstetengesetz 1948, das Richter- und Staatsanwaltschaftsdienstge-
setz, das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, das Landesvertragslehrpersonengesetz 1966, 
das Land- und forstwirtschaftliche Landesvertragslehrpersonengesetz, die Reisegebüh-
renvorschrift 1955, das Bundes-Personalvertretungsgesetz und das Bundes-
Bedienstetenschutzgesetz geändert werden  (2. Dienstrechts-Novelle 2015) 
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Vorrückung in die nächsthöhere Reisegebührenstufe erfolgt jedoch durch den Verweis auf 
die (nicht nach Besoldungsdienstalter festgesetzten) Reisegebührenstufen bis zu mehreren 
Jahren zeitverzögert, was zu einer Verschlechterung gegenüber dem bisherigen System 
führt. 

Beispiel eines/r Bediensteten: 

11. Februar 2015: 
Einstufung v1/3, ESt. 12, n.V. 1.7. 2015 (RGeb.Stufe 2b, ab 1.7.2015: RGeb.Stufe 3) 

1. März 2015: 
Einstufung v1/3, ESt. 8, n.V. 1.7.2015 (RGebStufe 2b, ab 1.1.2022: RGebStufe 3) 

Diese/r Bedienstete muss 6,5 Jahre länger warten, bis sie/er in die Reisegebührenstu-
fe 3 kommt. 

Zu Art. 2 Z 17 (§ 169e Abs. 6 GehG): 

Aus der Sicht des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz sollte 
- zumindest in den Erläuterungen - eine Klarstellung erfolgen, wie diejenigen Bediensteten 
zu behandeln sind, die im Zusammenhang mit der nunmehr beabsichtigen Novellierung  
(Inkrafttreten rückwirkend mit 12.Februar 2015) einen Übergenuss aufweisen werden. 

Zu Art. 8 Z 3 (§ 7a RGV): 

Hinsichtlich des § 7a der Reisegebührenvorschrift 1955 ersucht das Bundesministerium für 
Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz um folgende Klarstellungen: 

 Ist der genannte Höchstbetrag des Beförderungszuschusses von 52 € pro Wegstrecke 
oder pro Reise (Hin- und Rückreise) zu verstehen ist? 

 Welche Grundlage ist für die Ermittlung der kürzesten Wegstrecke heranzuziehen ist? 
Sind dabei die Straßenkilometer oder Bahnkilometer maßgeblich? 

Im Falle der Maßgeblichkeit der Bahnkilometer wird auf die Problematik hingewiesen, dass 
vermutlich in Zukunft kein geeignetes Tool für deren Eruierung verfügbar sein wird. 

Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird unter einem dem Präsidium des Nationalrates 
übermittelt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Für den Bundesminister: 

Dr.in Brigitte Zarfl 

Elektronisch gefertigt. 
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Aussteller-Zertifikat
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Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Prüfinformation
Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter: http://www.signaturpruefung.gv.at 
Informationen zur Prüfung des Ausdrucks finden Sie unter:
http://www.bmask.gv.at/cms/site/liste.html?channel=CH1052 
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